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Typische Gefahrstoffe in Gebäuden
– Häufige Schadstoffe bei verschiedenen Bauweisen und Altersstufen

– Asbest und andere Fasern
Karl-Heinz Weinisch, IQUH GmbH, Weikersheim, Stiftung B.A.U.
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Was unterscheidet Schadstoffe von Gefahrstoffen?
• Schadstoffe sind allgemein als Substanzen definiert, die die Umwelt bzw. Boden, Wasser, 

Luft und die menschliche Gesundheit negativ beeinflussen können und werden durch 
Umweltschutzgesetze oder EU Richtlinien durch das UBA geregelt.

• Gefahrstoffe werden durch spezifische Gesetze und Verordnungen, wie Arbeitsschutz- und 
Chemikaliengesetze strenger geregelt und reguliert.

• Gefahrstoffe müssen nach ihrer Gefährlichkeit gekennzeichnet und eingestuft werden. Dies 
erfolgt durch Symbole und Gefahrenhinweise auf Etiketten, Sicherheitsdatenblättern.

• Für Gefahrstoffe gibt es Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW) und Vorschriften für die sichere 
Lagerung und den Transport.

• Gefahrstoffe unterliegen strengeren Kontrollen durch Arbeitsschutzbehörden (wie die 
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, BAuA, in Deutschland) und durch 
Chemikalienagenturen (wie die Europäische Chemikalienagentur, ECHA). 
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Gefahrstoffregulierungen in der EU/BRD:

• Über 21.000 Stoffe, die in Europa unter REACH (Registration, 
Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) registriert 
sind und zur Regulierung anstehen.

• Mehrere Tausend Stoffe, die unter die CLP-EU Verordnung 
(Classification, Labeling, Packaging) fallen.

• Über 1.000 Stoffe von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 
Arbeitsmedizin/BAuA, die spezifischen Arbeitsplatzgrenzwerten 
(AGW) unterliegen.

• Für Gebäude gibt es Verbote und strenge Gefahrstoff-Grenzwerte, 
BAuA/LBO und empfohlene Schadstoff-Richt- und Leitwerte für die 
Innenraumluft vom UBA/AIR der Landesgesundheitsämter.
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Als asbestverdächtig einzustufen sind:

 Wand- und Deckenflächen, die Spachtel- und Reparaturmassen (flächig oder 
punktuell) aufweisen, wie:

‒ Massivwände und -decken aus Mauerwerk mit Putz und Spachtelschichten

Schadstoffe in Gebäuden

Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft 
in Niedersachsen und Bremen e.V.

Die Wohnungswirtschaft
Niedersachsen Bremen

‒ Massivwände und -decken aus Mauerwerk mit Putz und Spachtelschichten
‒ Massivwände und -decken aus Beton, glattgespachtelt und tapeziert
‒ Massivwände und -decken aus Beton, geputzt und zusätzlich glattgespachtelt
‒ Massivwände und -decken aus Beton mit Reparaturspachtel
‒ Verputze von Schlitzen und Unterputzdosen der Elektrogewerke

 Dünnbettkleber von Wand-, Boden- und Decken-fliesen

 Putze und Dekorputze an Wänden, Stützen und Decken

14

Gebäude/Gefahrstoffe mit klaren Anweisungen

4

1. Asbest
2. „Alte“ künstliche kurzfaserige Mineralfasern
3. Polychlorierte Biphenyle (PCB)
4. Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) 
5. Holzschutzmittel: Pentachlorphenol (PCP), Lindan, Dioxin, DDT
6. Schwermetalle, z.B. Blei (Trinkwasser) 
7. Taubenkot+gesundheitsgefährliche Schimmelpilzarten 
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Verbotene Gefahrstoffe – Gebäudealtlasten

• Man riecht oder erkennt sie meist nicht!

• Sie sind inzwischen verboten, weil nachweislich giftig 
und/oder krebserregend!

• Sie sind flugtauglich, ausgasend oder spröde/fest gebunden!

• Sie betreffen im Dachbereich eher die Abfallverordnung, die 
Arbeitssicherheit oder die Nutzungsart wie Wohnbereich! 

• Seit 2023 gibt es neue Pflichten! 2024 kommen noch weitere?
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Bleirohre:
Gebäude bis Bj. 1973
– Austauschpflicht 
bis 12.01. 2026
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Normen und Verordnungen

Neue Trinkwasserverordnung gilt seit dem 24. Juni
2023
23.06.2023

Mit dem Inkrafttreten am 24. Juni 2023 setzt die Novelle der Trinkwasserverordnung (TrinkwV) wichtige

europäische Vorgaben für den Trinkwasserschutz in nationales Recht um. Sie sieht unter anderem die

Einführung eines risikobasierten Trinkwasserschutzes vor und verp!ichtet Betreiber von

Wasserversorgungsanlagen, alte Bleileitungen stillzulegen oder auszutauschen. 

Trinkwasser ist in Deutschland von konstant hoher Qualität und eines der am besten kontrollierten

Lebensmittel. Das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) hat die TrinkwV unter Mitarbeit des

Umweltbundesamts umfassend neu strukturiert und neue europäische Regelungen zum Schutz des

Trinkwassers umgesetzt (EU-Trinkwasserrichtlinie). Die zweite novellierte Fassung der Verordnung wurde am

23. Juni 2023 im Bundesgesetzblatt verö!entlicht (BGBl. 2023 I Nr. 159 vom 23.06.2023) und tritt damit am

24. Juni 2023 in Kraft. 

© Brian Jackson – stock.adobe.com
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Neuer Ampelentwurf 2023 plant für 2024 strengere 
Prüfpflichten für Gebäude ab Bj. Nov. 1993!
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Bis 2023: Nur Gebot für AG – strenge Pflichten für AN!

Erkundungsgebot: Allen vor dem deutschlandweiten Asbestverbot 
(31.10.1993) errichteten Gebäuden wird (widerlegbar) unterstellt, dass 
asbesthaltige Materialien enthalten sein können. Für Öffentliche und 
Private Gebäude gilt: Wer Renovierungs- oder Sanierungsarbeiten in 
Bauwerken durchführen möchte, sollte vor Beginn der Arbeiten 
entsprechende Informationen einholen.

Arbeitgeber-Pflichten und -Anforderungen: Bauunternehmen, die mit 
asbesthaltigen Baustoffen umgehen, müssen dann gem. den 
Paragraphen § 10 und § 10a GefStoffV um verpflichtende Asbest-
Messungen am Arbeitsplatz, Schutzkleidung, Fachkundenachweis gemäß 
TRGS und korrekte Kennzeichnung von Arbeitsbereichen gem. dem 
ermittelten Gefährdungseinschätzung d.h dem Asbest-Expositionsrisiko. 
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Welche Gesetzgebung/Verordnung für AN?

9

Gefahrstoffverordnung - Aufgaben des Arbeitgebers

Der Arbeitgeber darf eine Tätigkeit mit Gefahrstoffen erst
aufnehmen lassen, wenn eine Gefährdungsbeurteilung
vorgenommen wurde und die erforderlichen Schutzmaßnahmen getroffen wurden.

 Gefährdungsbeurteilung

Schadstoffe in Gebäuden

Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft 
in Niedersachsen und Bremen e.V.

Die Wohnungswirtschaft
Niedersachsen Bremen

 Gefährdungsbeurteilung
 Festlegung der Maßnahmen nach GefStoffV 

 Festlegung von Maßnahmen bei Unfällen und Notfällen
 Erstellung einer Betriebsanweisung

 Unterweisung der Beschäftigten
 Veranlassung arbeitsmedizinischer Untersuchungen

 Anzeige an die zuständige Behörde

6Betri&: Baustellenverordnung, Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen (RAB 10, 30, 31),  ArbeitsstäAenverordnung+ ArbeitsstäAenrichtlinien, 
Gefahrstoffverordnung+Technische Regeln für Gefahrstoffe (TRGS+TRBA), DGUV Regel 101-004: Kontaminierte Bereiche (bisher BGR 128) / 
8 Erkundung, ErmiAlung und DokumentaSon von Gefahrstoffen und biologischen Arbeitsstoffen., Asbestrichtlinie, PCB – Richtlinie, PCP – 
Richtlinie, PAK-Handlungsanweisungen
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AN: Pflichten gegenüber seinen Mitarbeitern

10
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Der AN ist für die Informationseinholung und den 
fachgerechten Umgang bei der Sanierung verantwortlich!

• AN müssen nach § 4 Abs. 3 VOB/B gegen die vorgesehene Art der Ausführung 
Bedenken anmelden, wenn AN den Verdacht haben, dass noch Gefahrstoffe im 
Altbau sein könnten.

• Auch die anerkannten Regeln der Bautechnik sehen vor, dass vor Beginn der Arbeiten 
im Bestand eine solche Gefahrstoffanalyse von einem Sachverständigen 
durchzuführen ist. 

• Gem. TRGS 400 ist der AN für die Vorlage und Kommunikation der 
Gefährdungsbeurteilung beim Umgang mit Gefahrstoffen (Renovierung/Sanierung) 
verantwortlich.

• AN-Asbest(führer)schein TRGS 519 u. 521/524 für KMF für Sanierer/Entsorger.

• Auch die Arbeiten der angrenzenden Sanierungsunternehmen hat der AN für seine 
Mitarbeiter sicherheitstechnisch zu bewerten.

• Diisocyanat- „Führerschein“ – z.B. PU Schaum - (EU-Verordnung 2020/1149) – 
Schulungspflicht für Verarbeiter ab 23. August 2023 alle 4 Jahre
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Geplant für 2024: Strengere Informations – u. Prüfpflichten für AG

• Bei Tätigkeiten an Gebäuden oder technischen Anlagen muss der Auftraggeber den Auftragnehmer 
informieren, ob in der Bausubstanz Asbest enthalten ist bzw. sein könnte. 

• Diese Informationspflicht besteht auch, wenn der Asbestgehalt noch gar nicht nachgewiesen ist 
(strengere Informationspflicht).

• In Zusammenhang mit dem vorherigen Punkt: Der Gesetzgeber unterstellt mit der Novellierung, dass 
alle vor dem Asbestverbot von 1993 erbauten Gebäude asbesthaltige Materialien enthalten könnten. 

• Wer Renovierungs- oder Sanierungsarbeiten in Bauwerken übernehmen möchte, muss im Vorfeld der 
Arbeiten Informationen einholen, ob tatsächlich asbesthaltiges Material verbaut wurde 
(Erkundungsgebot in Platten, Mörtel, Dichtstoffen, Beschichtungen, Verkleidungen).

• Unterschieden wird nicht mehr nach fest oder lose gebundenem Asbest, sondern zwischen geringer, 
mittlerer und hoher Exposition. 

• Arbeiten mit hoher Exposition sind nur durch Fachfirmen erlaubt.

• Beim Überdecken von asbesthaltigen Baustoffen sind Ausnahmen nun genau definiert. So ist zum 
Beispiel erlaubt, asbesthaltigen Putz zu überstreichen.

• Sanierungs- und Bauunternehmen müssen sich genau an den in der Gesetzesnovellierung 
festgelegten Vorgaben zu Asbest-Messungen am Arbeitsplatz, Persönliche Schutzausrüstungen, 
Fachkundenachweisen und Kennzeichnungen von Bereichen mit Expositionsrisiken orientieren. 12
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Der AG (sein Planer) und die Pflichten vor Beauftragung der 
Gewerke = neue vertragsrechtliche Problemstellung?

• Auftraggeber, die sich weigern, eine professionelle Gefahrstofferkundung und 
deren Beseitigung zu beauftragen, verstoßen im Streitfall evtl. gegen ihre 
Mitwirkungspflicht nach § 642 BGB.

• Will ein Auftraggeber den Handlungsempfehlungen des Planers oder des AN 
nicht oder nicht zeitgerecht folgen, muss er nachdrücklich auf seine 
Mitwirkungspflicht hingewiesen werden.

• Der Schadstoffgutachter gibt die Ermittlungsmethode einer umfassenden 
Erkundung und engmaschigen Probenahme vor.

• Im Gutachten sind die Pflichten und die Maßnahmen vollumfänglich 
beschrieben und dienen als Angebotsgrundlage für nachfolgende Gewerke. 
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Grundsätzlich: Der AG und sein Planer sind für die Gefahrstoffprüfung und die 
fachgerechte Sanierungsplanung verantwortlich und der AG trägt die Kosten.

• Die Analyse von möglichen Schadstoffen in Bestandsgebäuden kann seit der Neuregelung des 
BGB §650p für Planer und Ingenieure als Pflicht ausgelegt werden.

• Die Kosten der Schadstoffentsorgung im Gebäude gehören zu den Kosten der Kostengruppe 
300 und 400 (bei Außenanlagen zur Kostengruppe 500). Sie müssen somit bei der 
Kostenschätzung fachlich und der Höhe nach gewürdigt werden.

Unklar bleibt: 
- Wie streng werden die Prüfpflichten 2024 als „MUSS“ übernommen/gefordert?

- Was müssen dann AG, Immo-Kaufleute, Banken, Versicherungen, Baubehörden genau tun?

- Sind die Prüf- und Sanierungskosten dann noch kalkulierbar vor Sanierungsbeginn?
- Gibt es ausreichend Fachpersonal für Prüfungen und Sanierungen?

- Wie haftet, wenn der AN unwissentlich Bauteile ohne Vorlage einer Prüfung voreilig entfernt?

- …..
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Pflichtenverteilung bei 
Gefahrstoffverdacht 
und Ablaufplanung

• AG

• AN

• Planer

• SV

• Sanierungsfirma

15
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Ablaufplan bei Gefahrstoffen, Schimmel- und Feuchteschäden in Gebäuden:
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Asbest ist ein 
krebserregender Gefahrstoff 
in:
• Dachplatten,
• Dämmmaterialien
• Dichtstoffen
• Bodenbelägen
• Farben, Putzen uvm. 
(RasterElektronenMikroskopi
e - REM Labor)
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Seite 6

Schwach gebundene Asbestprodukte

● Spritzasbest und asbesthaltiger Spritzputz, 
z.B.  als Hitzeschutz bei Bauwerken 
in  Stahlskelettbauweise

● asbesthaltige Leichtbauplatten 

● Asbestpappen, Asbestmatten

● Brandschutzklappen, Brandschutztüren

● Dichtungsschnüre

● Nachtstromspeichergeräte

Asbestprodukte im Baubereich

michael.borgolte@bgbau.de

Menge der Faserfreisetzung vor, während und nach den 
Arbeiten ist seit 2023 maßgeblich:

Schwach/fest gebundenes Asbest
• Spritzasbest
• Leichtbauplatten
• Pappen und Matten
• Brandschutzklappen/-türen
• Dichtungsschnüre
• Verkleidungen
• Putze, Farben, Lacke

17
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Seite 24

Dach- und Dichtungsbahnen

● ab Mitte der 60er Jahre 
wurden Teerbahnen durch 
Bitumenprodukte ersetzt 

● ab 1979 wurden keine 
teerhaltigen Dach- und 
Dichtungsbahnen 
hergestellt.

PAK – Verwendung in der Bauwirtschaft

michael.borgolte@bgbau.de
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Bitumengemische/Teer: CMR Stoff Benzo[a]pyren (BaP)
RICHTLINIE 2008/98/EG
ANHANG III, H7  -> krebserregend
GEFAHRENRELEVANTE EIGENSCHAFTEN DER ABFÄLLE
- Dichtstoffe/-bahnen
- HolzschutzmiAel/alt bis vor Teeröl-Verbotsverordnung 1991
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PCP, Lindan, DDT, Dioxine waren 
Inhaltsstoffe im Holzschutz von ca. 
1950-1990. Anwendung innen+außen. 
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Normbezogener Holzschutz – Quelle Pia Haun:
PCP, Lindan, DDT, Dioxine waren Inhaltsstoffe 
im (ölbasierten) Holzschutz von ca. 1950-1990.  

Quelle: Meinhard Böhm

Asbest?
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PCP-Richtlinie 
für Umnutzung 
im DG: 
PCP/Dioxin 
Lindan/DDT
 

Sonderabfall-
Entsorgungs-
regelung 
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PCB-haltige Materialien im Dachbereich
• PCB wurden in bestimmten Farben, Lacken, Kabelummantelungen/ 

Leuchtstoffröhren/Kondensatoren, Dehnfugen- u. Dichtungsmaterialien, 
Fugenmassen und Isolierstoffen eingesetzt. Flammhemmung in Faser-, PU- und PS 
Dämmstoffen (ca. 30er-70er Jahre)

• Aufgrund ihrer Umwelt- und Gesundheitsgefährdung gelten heute strenge 
Vorschriften für den Umgang mit PCB-haltigen Materialien.
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Seite 17

Primärquelle Sekundärquelle

Kontamination
von Baustoffen
und Materialien

PCB-Raumluftbelastung

PCB - Raumluftbelastungen

michael.borgolte@bgbau.de
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KMF

25

Auftrag: Turnhalle / Stadionhalle Horb Labornummer: E911485 
Laborbericht vom 2. Dezember 2019 Seite 5 von 7 Seiten 
 

 

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. 
Die auszugsweise Vervielfältigung des Berichtes ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zulässig. 
Nur unterschriebene Berichte sind rechtsgültig. 

2. Materialprobe: KI-Index 
 
2.1 Probenbezeichnungen 
 

 
E911485-19: SBA20 – EG, Flur – Dämmwolle 
E911485-23: SBA24 – Heizraum – Schachtabdeckung 
E911485-25: SBA26 – Heizraum – Heizrohr-Dämmung 
 
 
2.2 Durchführung der Laboranalytik 
 

Die Proben wurden mittels RFA auf die Elementzusammensetzung hin analysiert. Zusätzlich werden die 
Abmessungen der Fasern im Rasterelektronenmikroskop erfasst.  
 
 
2.3 Ergebnisse der Laboranalytik 
 

Bild 2.1: E911485-19 Bild 2.2: E911485-23 

 
 

 

Bild 2.3: E911485-25  
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2.6 Ergebnis	Laboranalytik	KMF	
	

Rasterelektronenmikroskop / EDX: Materialprobe 

 

 

Bild 1: Mineralwolle Isolierung Heizraum, lungengängige Fasern 
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besonders hohe Biobeständigkeit und ein ausgesprochen ungünstiges Verstaubungsverhalten 
aus. Erfassungs- oder Lüftungsmaßnahmen nach dem Stand der Technik, wie sie unter 7.4 (1) 
Nr. 4 im Anhang V GefStoffV gefordert sind, müssen diese Besonderheiten berücksichtigen. 
Konkret ergeben sich daher beim Umgang mit (herkömmlichen) Keramikfasern folgende 
Anforderungen an die Schutzmaßnahmen: 
!" technische Absaugung bei größeren Maßnahmen und schlechter Durchlüftung des 

Arbeitsbereichs, 
!" möglichst staubdichtes Abdichten des Arbeitsbereichs mit Folien, 
!" Zugang zum Arbeitsbereich durch überlappende Folien (je nach Umfang der Arbeiten Ein- bis 

Drei-Kammer-Folienschleuse), 
!" wenn keine Abdichtung möglich, Einsatz einer leistungsfähigen technischen Ablüftung. 

3.3 Ablaufschema zur Wahl geeigneter Schutzmaßnahmen 
Die Beurteilung anhand der Kriterien in Anhang V Nr. 7.1 der GefStoffV ist der zentrale Punkt bei 
der Auswahl geeigneter Schutzmaßnahmen für den Umgang mit KMF-Produkten. Bei den 
Herstellerangaben zum Produkt kann jedoch nicht immer mit einer klaren Abgrenzung zwischen 
der Einstufung anhand der EU-Kriterien und der Beurteilung für den Umgang anhand der 
Kriterien der GefStoffV gerechnet werden. Die Prüfschritte der Behörde bei der Festlegung der 
zu fordernden Schutzmaßnahmen sind daher zur besseren Übersicht nachstehend in einem 
Ablaufschema dargestellt. 

Beurteilung von Einstufungen zur Wahl geeigneter Schutzmaßnahmen – Ablaufschema 

1 Die Aufsichtsbehörde erhält 
Kenntnis der Verwendung von 
KMF-Produkten 

 Betrifft nur KMF-Produkte, die 
Faserstäube freisetzen können! (s. 
TRGS 521, nicht z.B. Produkte aus 
Textilglasfasern) 

 !   
2 Liegen der Behörde ausreichend 

umfassende Erkenntnisse zu 
den betreffenden Faserstäuben 
vor? 

 

 

RAL-Gütesiegel?  

  
ja! 

nein 
         " 

Angaben zur Beurteilung 
nach Anhang V Nr.7.1 (1) 
GefStoffV nachfordern. 

 
 
 
# 

Die Rechtsgrundlage bieten § 16(3) 
GefStoffV i.V.m. TRGS 440 sowie 
Anh.V Nr. 7.1 (2) GefStoffV. 
Achtung! Das Sicherheitsdatenblatt 
legt den Schwerpunkt möglicher-
weise auf die EU-Einstufung und 
reicht dann nicht aus. Einschlägig 
sind vor allem die Abschnitte 
„Handhabung“, „Expositionsbegren-
zung/persönliche Schutzausrüstung“ 
und „Vorschriften“. 

3 Genügt das KMF-Produkt den 
Kriterien von Anh.V Nr.7.1 (1) 
GefStoffV? 

 
 
nein " 

 

  
ja! 

Ersatzstoffprüfung, Anzeige 
und Schutzmaßnahmen 
nach Anh.V Nr. 7 GefStoffV 
bzw. TRGS 521 fordern. 

 

 Arbeitshygienische Maßnahmen 
gem. TRGS 521 (Nr. 5) und 
TRGS 500 fordern.  

  

 

KMF-alt seit Juni 2000 verboten:
-Faseranalytik im REM-Labor:

Entscheidend für Arbeitsschutz u. 
Abfallschlüssel ist die Faserart, 
Fasergröße und Umfang des Kontakts 
oder KMF-Menge während den Arbeiten!

Einstufung: 
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8.2 Gesundheitliche Bewertung von KMF

Da von KMF eine Gesundheitsgefährdung ausgehen kann, ist 
die Unbedenklichkeit durch geeignete Testverfahren nachzu-
weisen. 

Kanzerogenität der Fasern
In der Gefahrstoffliste [B.3] wird Mineralwolle in die Katego-
rien 2 und 3 eingeteilt. 

Kategorie 2 (K2): Stoffe, die als krebserzeugend für den Men-

schen angesehen werden sollten. Es bestehen hinreichende 
Anhaltspunkte zu der Annahme, dass die Exposition eines 
Menschen gegenüber dem Stoff Krebs erregen kann. Diese 
Annahme beruht im Allgemeinen auf Folgendem:

▪	geeigneten Langzeit-Tierversuchen,

▪	sonstigen relevanten Informationen.

Kategorie 3 (K3): Stoffe, die wegen möglicher krebserre-
gender Wirkung beim Menschen Anlass zur Besorgnis geben, 
über die jedoch ungenügend Informationen für eine befriedi-
gende Beurteilung vorliegen. Aus geeigneten Tierversuchen 
liegen einige Anhaltspunkte vor, die jedoch nicht ausreichen, 
um einen Stoff in Kategorie 2 einzustufen.

Um die gesundheitliche Unbedenklichkeit für ein KMF-Produkt 
nachzuweisen, muss nach deutschem Recht eine Prüfung 
nach Gefahrstoffverordnung [B.4] bzw. Chemikalien-Verbots-
verordnung [B.14] und nach europäischem Recht nach EG-
Verordnung Nr. 1272/2008 [B.15] bestanden werden. 

Nach der Gefahrstoffverordnung stehen drei Verfahren zur 
Auswahl: 

▪	Ein geeigneter Intraperitonealtest hat keine Anzeichen 
von übermäßiger Karzinogenität erbracht.

▪	Die Halbwertszeit nach intratrachealer Instillation von 
2 mg einer Fasersuspension für Fasern mit einer Länge 
größer 5 µm, einem Durchmesser kleiner 3 µm und einem 
Länge-zu-Durchmesser-Verhältnis von größer 3 zu 1 
(WHO-Fasern) beträgt höchstens 40 Tage.

▪	Der Kanzerogenitätsindex KI, der sich aus der Differenz 
zwischen der Summe der Massengehalte (in %) der Oxide 
von Natrium, Kalium, Bor, Calcium, Magnesium, Barium und 
dem doppelten Massengehalt (in %) von Aluminiumoxid 
ergibt, ist bei künstlichen Mineralfasern mindestens 40.

Liegt der Wert über 40, gelten die Fasern als nicht krebser-
zeugend. Liegt der Wert zwischen 30 und 40, wird das Pro-
dukt in die Kategorie 3 eingeordnet. Werte unter 30 werden 
Kategorie 2 zugewiesen. Der KI wird nur für glasige WHO-
Fasern verwendet. 

KI > 40   – nicht krebserzeugend 
KI 30 bis 40   – K3 – möglich krebserzeugend 
KI < 30   – K2 – krebserzeugend

Nach der EG-Verordnung  Nr. 1272/2008 stehen vier Verfah-
ren zur Auswahl:

▪	Ein geeigneter Intraperitonealtest hat keine Anzeichen 
von übermäßiger Karzinogenität erbracht.

▪	Mit einem kurzfristigen Inhalationsbiopersistenztest 
wurde nachgewiesen, dass die gewichtete Halbwertszeit 
der Fasern mit einer Länge von über 20 µm weniger als 
10 Tage beträgt.

▪	Mit einem kurzfristigen Intratrachealbiopersistenz-
test wurde nachgewiesen, dass die gewichtete Halb-
wertszeit der Fasern mit einer Länge von über 20 µm 
weniger als 40 Tage beträgt.

▪	Abwesenheit von relevanter Pathogenität oder von neo-
plastischen Veränderungen bei einem geeigneten Lang-
zeitinhalationstest.

Die Gütegemeinschaft Mineralwolle e.V. wurde 1998 gegrün-
det und stellt seit 1999 das RAL-Gütezeichen aus. Vor der 
RAL-Überwachung waren sämtliche Mineralwolleprodukte mit 
Einzelnachweis freizuzeichnen. Dies wurde von einzelnen Her-
stellern bereits ab 1994 und durchgängig von allen ab 1995 
durchgeführt. Für Glaswolleprodukte wurde das KI-Verfahren 
angewendet (vermarktet als KI-40- Produkte). Für Steinwolle 
musste wegen der anderen chemischen Zusammensetzung 
von Anfang an auf Tierversuche ausgewichen werden. Mit 
Einführung der Chemikalien-Verbotsverordnung Mitte 2000 
wurde die Freizeichnungsanforderung geändert. Alle Faser-
typen müssen seitdem kumulativ sowohl die europäischen 
als auch die deutschen Freizeichnungskriterien erfüllen. Die 
Kumulierung lässt auch gleiche Verfahren zu, sodass in der 
Praxis der Intraperitonealtest bevorzugt wird, da dieser als 
einziger in beiden Verordnungen gefordert wird. Der geän-
derte RAL-Nachweis musste rückwirkend für alle bereits 
freigezeichneten Fasertypen erbracht werden. Eine alleinige 
Freizeichung über den KI-Index, wie es vor der Änderung 
üblich war, ist nicht mehr möglich.
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Holzfertighaus Bj. 1973 nach Modernisierung: 
Ergebnis: Gefahrstoffkombination wurde durch Feuchteschaden offenbar 

• KMF, möglicherweise krebserzeugend = <KI 40
• PCP/Lindan in Balken von 1973
• Gesundheitsgefährdende Schimmelpilzkonzentrationen am 

Arbeitsplatz (Chloranisol-Geruch alt, Kondensat-Schimmel neu/alt)
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Ausschreibungen gefordert werden [A.25]. Bei Produkten, 
die Mineralwolle enthalten und nicht in Deutschland gefertigt 
wurden, ist deshalb besonders auf die Einhaltung der Frei-
zeichnungskriterien zu achten. Weiterhin ist zu beachten, dass 
Mineralwolle während der Nutzung durch Schädigungspro-
zesse in feinere, stärker lungengängige Faserpartikel zerfallen 
kann. Dies kann das Gefahrpotenzial erhöhen [A.27]. 

Bei der Arbeit mit alten Mineralwollen muss die Emission von 
Faserstäuben soweit verringert werden, wie dies technisch 
möglich ist. Die TRGS 521 definiert Expositionskategorien  
1 bis 3. Es sind Tätigkeiten beschrieben, die den nachfolgend 
angegebenen Expositionsklassen zugeordnet werden: 

▪	Expositionskategorie 1
Konzentrationen  < 50 000 Fasern/m³ Luft

▪	Expositionskategorie 2
Konzentrationen  50 000 bis 250 000 Fasern/m³ Luft

▪	Expositionskategorie 3
Konzentrationen  > 250 000 Fasern/m³ Luft 

Ausgebaute „alte“ Mineralwolle muss sofort in reißfeste und 
staubdichte Säcke oder verschließbare Container verpackt 
werden. Diese Behältnisse sollten gekennzeichnet sein, oder 
die zur Verwertung beauftragte Firma muss über den Inhalt 
informiert werden. Die Kennzeichnung enthält Angaben  
über die Art des Abfalls und den Hinweis „Inhalt kann krebs- 
erzeugende Faserstäube freisetzen“. Im weiteren empfiehlt die 
Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft geeignete Arbeits-
schutzmaßnahmen [A.24].

Eingebaute KMF 

Alte Mineralwolle, die im Bestand verbaut ist, muss nicht 
entfernt werden, wenn keine Baumaßnahmen am entspre-
chenden Bauteil geplant sind. Wird jedoch die Mineralwolle 
während einer Baumaßnahme entnommen, darf sie nicht 
wieder eingesetzt werden, es sei denn, die Kriterien der 
Gesundheitsunbedenklichkeit können nachgewiesen werden. 
Dies gilt auch für Produkte, die bautechnisch wieder verwend-
bar wären. 

Muss bei der Umbaumaßnahme die alte Mineralwolle nicht 
ausgebaut werden, kann als Sanierungsvariante auch die 
räumliche Trennung angewendet werden. Das heißt, die alte 
Wolle wird so in den Umbau integriert, dass keine Fasern in 
angrenzende Bauteile exponiert werden können. Der Schad-
stoff wird dadurch nicht beseitigt. Diese Variante ist dann 

von Interesse, wenn die Dämmwirkung noch intakt ist und 
eine Demontage unverhältnismäßig wäre. Wird die Varian-
te gewählt, ist es wichtig, dass in den Bestandsplänen der 
Schadstoff verzeichnet wird, so dass er bei späteren Umbau-
maßnahmen berücksichtigt werden kann [A.23].

Ist die alte Mineralwolle nicht mehr vorschriftsmäßig im Bau-
werk eingebaut, kann dies zu Faserexpositionen im Innenraum 
führen. 

Im Vergleich zu anderen Schadstoffen (Asbest, PCB) exis-
tieren für alte Mineralwolle lediglich arbeitsschutzrechtliche 
Beurteilungen; für die Gebäudenutzer gibt es kein adäquates 
Regelwerk. In [A.28] wird jedoch hierfür eine Handlungs- 
empfehlung gegeben (Tab. 5).

Vorschriftsmäßig eingebaut sind Dämmstoffe, wenn sie mit 
einer Dampfsperre aus Folie abgedeckt sind und hinter einer 
dichten Bekleidung (Gipskartonplatten, Holzpaneel etc.) liegen 
[A.13]. Auch bei einer Wärmedämmung an der Außenwand 
oder wenn die Dämmstoffe von einem zweischaligen Mauer-
werk umschlossen sind, wurden keine erhöhten Konzentrati-
onen von Mineralfasern im Innenraum festgestellt. Es besteht 
kein Handlungsbedarf (Tab. 5).

Mäßig hoch können die Konzentrationen im Raum sein, wenn 
abgehängte Decken, die in der Regel zur Schalldämmung  
mit Mineralfasermatten belegt wurden, nicht mit einem funk-
tionsfähigen Rieselschutz (Vlies) versehen sind und mit dem 
Innenraum im Luftaustausch stehen. Es ist zu überprüfen, ob 
Minderungsmaßnahmen erforderlich sind (Tab. 5). 

Bei bautechnischen Mängeln oder Konstruktionen, die nicht 
dem technischen Stand entsprechen, kann es zu deutlich 
erhöhten Faserkonzentrationen bis zu einigen Tausend Fasern 
je m³ Luft kommen. Die Mängel sind zu beseitigen (Tab. 5).

Tabelle 5 
Handlungsempfehlungen in Abhängigkeit von der  
KMF-Raumluftkonzentration

Konzentration 
der Fasern  

[F/m³]
Bewertung Empfehlung

< 500 nicht erhöht bis 
geringfügig erhöht

kein Handlungsbedarf

500–1 000 mäßig erhöht Prüfung weiterer Maßnahmen 
oder Durchführung von 
Minderungsmaßnahmen

> 1 000 deutlich erhöht Prüfung und ggf. Beseitigung von 
Mängeln, ggf. Durchführung von 
Sanierungsmaßnahmen

Quelle: [A.28]
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Gefährdungseinschätzung 
Industrieneubau mit Verwaltung:

- Ca. 7.000 qm Flachdachkonstruktion, 
- Holzfeuchte bis Faserübersättigung, 
- holzzerstörende 
- und gesundheitsgefährdende 
Schimmelpilze gem. UBA 
Schimmelpilzleitfaden, 2017 und TRBA?
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Mangel- und Gefährdungseinschätzung, Gefahrstoffe/Dämmwolle alt/neu?
Fall: Typischer Pilz- u. Feuchteschaden unter der Dachkonstruktion
Gründe: Wettereinfluss und/oder Restfeuchte durch Putze und Estrich … 
Bewertung: Was für ein Mangel bzw. Material-, Feuchte- Pilzschaden?
Sanierung: Gefährlicher Arbeitsbereich? Welcher Sanierungsumfang?
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Weitere Infos unter: 
www.iquh.de 
+
•Checkliste „Tätigkeiten mit Gefahrstoffen“
•Gefahrstoffverordnung auf gesetze-im-internet.de
•Technische Regeln für Gefahrstoffe
•GisChem – Praxishilfe für Betriebsanweisungen nach GefStoffV auf gischem.de
•GESTIS-Stoffdatenbank auf dguv.de
•GDA-Gefahrstoffcheck auf gda-gefahrstoff-check.de

Danke für Ihr Interesse!
Fragen?

http://www.iquh.de/
https://www.bghm-magazin.de/fileadmin/user_upload/Arbeitsschuetzer/Praxishilfen/Checklisten/CL-Gefahrstoffe.pdf
http://www.gesetze-im-internet.de/gefstoffv_2010/
https://www.bghm.de/arbeitsschuetzer/gesetze-und-vorschriften/nationales-recht/technische-regeln/gefahrstoffe
https://www.gischem.de/index.htm
https://www.dguv.de/ifa/gestis/gestis-stoffdatenbank/index.jsp
https://www.gda-gefahrstoff-check.de/daten/gda/index.htm

